
Tenor

Art. 48 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom
14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit
auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige,
die innerhalb der Gemeinschaft zu und abwandern, in der durch die
Verordnung (EG) Nr. 631/2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 31. März 2004 geänderten und aktualisierten Fassung ver-
pflichtet den zuständigen Träger des letzten Mitgliedstaats, in dem ein
Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist, gewohnt
hat, bei der Berechnung der Altersrente dieses Arbeitnehmers, der zum
Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Feststellung dieser Rente in
einem Drittstaat wohnt, die in einem anderen Mitgliedstaat zurückge-
legten Beschäftigungszeiten unter den gleichen Voraussetzungen zu
berücksichtigen, wie wenn dieser Arbeitnehmer noch immer im Gebiet
der Europäischen Gemeinschaft wohnen würde.

(1) ABl. C 281 vom 18.11.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 3. April
2008 (Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts
Celle — Deutschland) — Rechtsanwalt Dirk Rüffert als
Insolvenzverwalter über das Vermögen der Objekt und

Bauregie GmbH & Co. KG/Land Niedersachsen

(Rechtssache C-346/06) (1)

(Art. 49 EG — Freier Dienstleistungsverkehr — Beschrän-
kungen — Richtlinie 96/71/EG — Entsendung von Arbeit-
nehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen —
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge — Sozialer

Schutz der Arbeitnehmer)

(2008/C 128/13)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Oberlandesgericht Celle

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Rechtsanwalt Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über
das Vermögen der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Beklagte: Land Niedersachsen

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — Oberlandesgericht Celle
(Deutschland) — Auslegung von Art. 49 EG — Nationale Vor-

schriften, nach denen sich Unternehmen, die sich an einem Ver-
fahren zur Vergabe eines öffentlichen Bauauftrags beteiligen, zu
verpflichten haben, die Bestimmungen des am Ort der Leistung
geltenden Tarifvertrags über das mindestens zu zahlende Entgelt
zu beachten und für die Beachtung dieser Bestimmungen durch
von ihnen eingeschaltete Nachunternehmer zu sorgen

Tenor

Die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, ausgelegt im Licht des
Art. 49 EG, steht in einer Situation, wie sie dem Ausgangsverfahren
zugrunde liegt, einer gesetzlichen Maßnahme eines Hoheitsträgers eines
Mitgliedstaats entgegen, mit der dem öffentlichen Auftraggeber vorge-
schrieben wird, Aufträge für Bauleistungen nur an solche Unternehmen
zu vergeben, die sich bei der Angebotsabgabe schriftlich verpflichten,
ihren Arbeitnehmern bei der Ausführung dieser Leistungen mindestens
das am Ort der Ausführung tarifvertraglich vorgesehene Entgelt zu
zahlen.

(1) ABl. C 294 vom 2.12.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 10. April
2008 (Vorabentscheidungsersuchen des Vergabekontroll-
senats des Landes Wien — Österreich) — Ing. Aigner,
Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien GmbH

(Rechtssache C-393/06) (1)

(Öffentliche Aufträge — Richtlinien 2004/17/EG und
2004/18/EG — Auftraggeber, der Tätigkeiten ausübt, die
zum Teil in den Anwendungsbereich der Richtlinie
2004/17/EG und zum Teil in den Anwendungsbereich der
Richtlinie 2004/18/EG fallen — Einrichtung des öffentlichen

Rechts — Öffentlicher Auftraggeber)

(2008/C 128/14)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Vergabekontrollsenat des Landes Wien

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH

Beklagte: Fernwärme Wien GmbH
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Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen — Vergabekontrollsenat des Landes
Wien — Auslegung der Art. 2 Abs. 1 und 3 der Richtlinie
2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsver-
sorgung sowie der Postdienste (ABl. L 134, S. 1) und Auslegung
des Art. 1 Abs. 9 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordi-
nierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lie-
feraufträge und Dienstleistungsaufträge (ABl. L 134, S. 114) —
Ausschreibung von Heizungsanlagen — Öffentlicher Auftragge-
ber ist ein von der Stadt Wien kontrolliertes Unternehmen, das
öffentliche Dienstleistungen (Fernwärmeversorgung) erbringt —
Einrichtung des öffentlichen Rechts — Prüfung der Vorausset-
zung des Wettbewerbs — Anwendung der Verfahren für die Ver-
gabe europäischer Aufträge auch auf die dem Wettbewerb unter-
liegenden Tätigkeiten (im vorliegenden Fall Kälteanlagen) —

Infektionstheorie — Keine Quersubventionen

Tenor

1. Ein Auftraggeber im Sinne der Richtlinie 2004/17/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koor-
dinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich
der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste
muss das in dieser Richtlinie vorgesehene Verfahren nur für die Ver-
gabe von Aufträgen im Zusammenhang mit Tätigkeiten anwenden,
die er in einem oder mehreren der in den Art. 3 bis 7 der Richtlinie
genannten Sektoren ausübt.

2. Eine Einrichtung wie die Fernwärme Wien GmbH ist als Einrich-
tung des öffentlichen Rechts im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. a
Unterabs. 2 der Richtlinie 2004/17 und Art. 1 Abs. 9 Unter-
abs. 2 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und
Dienstleistungsaufträge zu qualifizieren.

3. Aufträge, die von einer Einrichtung mit der Eigenschaft einer Ein-
richtung des öffentlichen Rechts im Sinne der Richtlinien 2004/17
und 2004/18 vergeben werden und die Zusammenhänge mit der
Ausübung von Tätigkeiten dieser Einrichtung in einem oder mehre-
ren der in den Art. 3 bis 7 der Richtlinie 2004/17 genannten
Sektoren aufweisen, sind den Verfahren dieser Richtlinie zu unter-
werfen. Dagegen unterliegen alle übrigen Aufträge, die von dieser
Einrichtung im Zusammenhang mit der Ausübung anderer Tätig-
keiten vergeben werden, den Verfahren der Richtlinie 2004/18. Jede
dieser beiden Richtlinien gilt, ohne dass zwischen den Tätigkeiten,
die die Einrichtung ausübt, um ihrem Auftrag nachzukommen, im
Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, und den von ihr
unter Wettbewerbsbedingungen ausgeübten Tätigkeiten zu unter-
scheiden ist und selbst im Fall einer Buchführung, die auf Trennung
der Tätigkeitsbereiche dieser Einrichtung abzielt, um Querfinanzie-
rungen der betreffenden Sektoren zu vermeiden.

(1) ABl. C 310 vom 16.12.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 10. April
2008 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/

Königreich der Niederlande

(Rechtssache C-398/06) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Aufenthaltsrecht
von wirtschaftlich nicht tätigen und aus dem Erwerbsleben
ausgeschiedenen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums
— Nationale Rechtsvorschriften und nationale Verwaltungs-
praxis, wonach das Vorhandensein ausreichender eigener Exis-
tenzmittel für einen Aufenthalt im Aufnahmemitgliedstaat

von mindestens einem Jahr verlangt wird)

(2008/C 128/15)

Verfahrenssprache: Niederländisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: M. Condou-Durande und R. Troosters)

Beklagter: Königreich der Niederlande (Prozessbevollmächtigte:
H. G. Sevenster und D. J. M. de Grave)

Streithelfer zur Unterstützung des Beklagten: Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland (Prozessbevollmächtigte:
E. O'Neill und J. Stratford, Barrister)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen die
Gemeinschaftsvorschriften über das Aufenthaltsrecht der
Unionsbürger — Nationale Rechtsvorschriften und nationale
Verwaltungspraxis, wonach wirtschaftlich nicht tätige und aus
dem Erwerbsleben ausgeschiedene Personen, um eine Aufent-
haltserlaubnis zu erlangen, über ausreichende eigene Existenz-
mittel verfügen müssen

Tenor

1. Das Königreich der Niederlande hat dadurch gegen seine Verpflich-
tungen aus den Richtlinien 68/360/EWG des Rates vom
15. Oktober 1968 zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbe-
schränkungen für Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten und ihre Fami-
lienangehörigen innerhalb der Gemeinschaft, 90/364/EWG des
Rates vom 28. Juni 1990 über das Aufenthaltsrecht und
90/365/EWG des Rates vom 28. Juni 1990 über das Aufent-
haltsrecht der aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen Arbeitnehmer
und selbständig Erwerbstätigen verstoßen, dass es nationale Vor-
schriften beibehalten hat, wonach wirtschaftlich nicht tätige und
aus dem Erwerbsleben ausgeschiedene Angehörige der Europäischen
Union und des Europäischen Wirtschaftsraums nachweisen müssen,
dass sie dauerhaft über Existenzmittel verfügen, um eine Aufent-
haltserlaubnis zu erlangen.

2. Das Königreich der Niederlande trägt die Kosten.

3. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland trägt
seine eigenen Kosten.

(1) ABl. C 294 vom 2.12.2006.
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